
deshalb wiedergegeben werden, weil hierin 
der ganze Wirrwarr sichtbar wird, den die 
bürgerliche Jurisprudenz geschaffen hat, um 
diesen Begriff für ihre Zwecke brauchbar zu 
machen:
„— Volk, le peuble, als Inbegriff der Nicht

besitzenden im Gegensatz zu der Bour
geoisie als dem Stande der Besitzenden.

- Volk im Sinne von Pöbel (canaille), ein 
Wort, das nicht nur von Aristokraten ge
genüber dem gemeinen Haufen, sondern 
selbst von den Anführern eines Pöbelhau
fens gebraucht wurde.

— Volk im Gegensatz zum Adel, dem Stand 
der Privilegierten.

— Volk als Inbegriff jener Staatsangehöri
gen, welche allein die sogenannten poli
tischen Rechte, d. h. die Teilnahme an 
der Staatsgewalt, sei es der wirklichen 
Innehabung oder nur der Ausübung nach, 
besitzt, also die vollberechtigten Bürger.

- Volk als die ganze Masse der durch ge
meinschaftliche Abstammung und Sprache 
verbundenen, wenn auch staatlich ge
trennten Individuen, Nation im eigent
lichen Wortsinne.

— Volk als die Summe aller Regierten im 
Gegensatz zur Regierung oder Obrigkeit, 
also soviel wie die Gesamtheit aller 
Staatsuntertanen.

— Volk als das lebendige Substrat des Staa
tes, als Inbegriff aller in einem Staate 
befindlichen Menschen.

- Volk als die ewige Gesamtheit aller ge
wesenen, gegenwärtigen und künftigen 
Angehörigen eines Staates.

- Volk gleichbedeutend mit Staat."50 
„Offenkundig", schreibt Stern, „sind nur die 
letztgenannten sechs Bedeutungen von staats
rechtlichem Interesse."51

In der Tat klammert die bürgerliche Lehre 
von der Volks Souveränität die antagonisti
sche Klassenspaltung aus, die in der kapi
talistischen Welt objektiv vorhanden ist. Der 
Begriff Volk wird herausgelöst aus den kon
kreten sozialökonomischen Verhältnissen 
und den historischen Bedingungen. Was das 
Volk ist und wer zu ihm gehört, bestimmt 
also die bürgerliche Jurisprudenz. Nachdem 
alle sozialökonomischen Elemente und Klas
senwidersprüche hinweggezaubert wurden, 
verbleibt eine formelle Abstraktion „das 
Volk". Es ist ein klassenneutraler Begriff, 
der die Öffentlichkeit über die wahren 
Machtverhältnisse täuscht und die Vorstel
lung erweckt, als sei die Bevölkerung eines 
Landes der Ausbeutergesellschaft in bezug

auf ihre politische Psychologie und die Hal
tung zum Staat ein „einig Volk von Brü
dern". Im Zusammenhang mit diesem Volks
begriff hat die bürgerliche Jurisprudenz ihre 
Lehren von der Volkssouveränität aufgebaut 
und im geschichtlichen Verlauf mit den not
wendig scheinenden Argumentationen auf
gestockt und verfeinert. In unzähligen Wer
ken werden diese Lehren propagiert.

Auf einen kurzen Nenner gebracht, wird 
von der bürgerlichen Staatswissenschaft so
wie den Staatsrechtlern die Volkssouverä
nität — unabhängig von den antagonisti
schen Widersprüchen in den imperialisti
schen Ländern — wie folgt interpretiert: Es 
existiert ein Staatsvolk, das seinen Willen 
als Volkswillen in den Wahlen artikuliert. 
Auf diese Weise transformiert sich der 
Volkswillen in das bürgerliche Parlament.

Dieser Prozeß wird als souveräne Ent
scheidung des Volkes ausgegeben, indem die 
Wahl als maßgeblicher Vermittler zwischen 
dem Volkswillen und der politischen Macht 
bzw. der Machtausübung charakterisiert 
wird. Die Wahlen nach bürgerlichen Spiel
regeln und die daraus hervorgehenden Par
lamente sind hiernach die Inkarnation der 
Volkssouveränität. Akte der Volkssouverä
nität sind ferner Volksentscheide und Volks
befragungen.

Diese Lehre negiert völlig die Tatsache, 
daß in nicht einem imperialistischen Staat 
das werktätige Volk eine echte freie Wahl
entscheidung treffen kann. Dies ist schon 
deshalb nicht möglich, weil die Werktätigen 
und ihre Organisationen nicht über die er
forderlichen materiellen und finanziellen 
Mittel für den Wahlkampf verfügen, ganz 
im Gegensatz zur Monopolbourgeoisie. 
Wenn es den revolutionären Kräften gelingt, 
die Spielregeln der bürgerlichen Wahldemo
kratie soweit auszunutzen, daß sie eine 
Mehrheit im Parlament erringen können, 
wird, wie dies der faschistische Putsch in 
Chile drastisch zeigte, die junge Souveräni
tät im Blut erstickt. Das werktätige Volk hat 
weder in der BRD, noch in Frankreich, noch 
in den USA oder Großbritannien die Mög
lichkeit freier souveräner Entscheidungen im 
gegenwärtigen Wahlsystem. Die Anzahl der 
Stimmen für die eine oder andere Partei ist
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